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Küttigen 

 

 

Musikschule Küttigen-Biberstein 
 

Gesuch um Reduktion des Elternbeitrages für den Instrumentalunterricht 
(nur für Erstinstrumente, Zweitinstrumente werden nicht subventioniert) 
 

Name/Vorname Schüler/in: 
 

Name/Vorname des Vaters: 
 

Name/Vorname der Mutter: 
 

Strasse/Nr.: 
 

PLZ/Wohnort: 
 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

 
Da es uns nicht möglich ist, die Kosten für den Instrumentalunterricht vollumfänglich zu 
übernehmen, stellen wir ein Gesuch um Reduktion des Elternbeitrages. 
 
Datum:     Unterschrift:  
   
 

Reduktion nach Einkommenshöhe gestaffelt: 
 

bis  Fr. 34'999.— Kostenbefreiung 90 % 
von Fr. 35'000.— bis Fr. 37'499.— Kostenbefreiung 80 % 
von Fr. 37’500.— bis Fr. 39'999.— Kostenbefreiung 70 % 
von Fr. 40'000.— bis Fr. 44'999.— Kostenbefreiung 60 % 
von Fr. 45'000.— bis Fr. 49'999.— Kostenbefreiung 50 % 
von Fr. 50'000.— bis Fr. 54'999.— Kostenbefreiung 40 % 
von Fr. 55'000.— bis Fr. 59'999.— Kostenbefreiung 30 % 
von Fr. 60'000.— bis Fr. 64'999.— Kostenbefreiung 20 % 
von Fr. 65'000.— bis Fr. 69'999.— Kostenbefreiung 10 % 
von Fr. 70'000.— bis Fr. 72'999.— Kostenbefreiung   5 % 
ab   Fr. 73'000.—         keine Kostenbefreiung mehr 
 

Ab einem Reinvermögen von Fr. 300'000.— besteht kein Anrecht auf eine Kostenreduktion, unabhängig 
von der Höhe des steuerbaren Einkommens. 
 

Zusammen mit diesem Gesuch sind folgende Beilagen einzureichen: 
- Anmeldung zum Instrumentalunterricht 
- Ausweis über das steuerbare Einkommen (beim Steueramt einholen) 
- Bei Quellensteuer Nachweis steuerbares Einkommen (bei der Kantonalen Steuerverwaltung 

einholen) 
 

Mit Ihrer Unterschrift ermächtigen Sie das Steueramt der Wohnsitzgemeinde bzw. die Sektion 
Quellensteuern der kantonalen Steuerverwaltung, der Musikschulleitung bei Bedarf zusätzliche 
Auskünfte über die aktuellen Faktoren (steuerbares Einkommen & Vermögen) zu erteilen. 
 

Zustellen an: 
 

Musikschule Küttigen-Biberstein, Musikschulleitung, Alte Stockstrasse 22, 5022 Rombach 

 


